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Art. 148 Verlust von Preisen und Vergütungen 
Wird ein Bewerber oder Fahrer / Beifahrer bei oder nach einer Veranstaltung 
ausgeschlossen, so verliert er jedes Anrecht auf die ihm im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an dieser Veranstaltung evtl. zustehenden Preise oder Vergütungen. 
Bereits ausgegebene Ehren- oder Sachpreise, ausgezahlte Geldpreise oder 
Vergütungen sind sofort dem Veranstalter zurückzugeben bzw. zurückzuzahlen. 

 
Art. 149 Änderung der Ergebnisse 

Eine durch eine Bestrafung eintretende Änderung des Ergebnisses der Veranstaltung 
ist bekanntzugeben. Darüber hinaus ist zu entscheiden, ob an die Stelle des 
Bestraften der ihm in der Wertung Nachfolgende tritt. 
Die Nachfolgenden rücken im Ergebnis grundsätzlich nur dann auf, wenn durch den 
Verstoß das Ergebnis direkt oder indirekt beeinflusst wurde. 

 
Art. 150 Veröffentlichung von Strafmaßnahmen 

Der DMSB hat das Recht, jede Strafmaßnahme unter Angabe des Namens der 
Person mit Wohnort, des Motorrades, der Motorradmarke, des Motorradzubehörs, 
gegen die sich die verhängte Strafmaßnahme richtet, öffentlich bekanntzugeben und / 
oder bekanntgeben zu lassen. 
Diese Veröffentlichung darf nicht dazu benutzt werden, um gegen den DMSB oder 
dessen Beauftragte gerichtlich oder außergerichtlich vorzugehen. 

 
X. PROTESTE, BERUFUNGEN 
 
Art. 151 Protestrecht 

(1) Teilnehmer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer), die meinen, durch eine 
Entscheidung, Handlung oder Unterlassung seitens eines anderen Teilnehmers, des 
Veranstalters oder eines Sportwartes benachteiligt zu sein, haben das Recht zum 
Protest. Entscheidungen der Sportkommissare, der Jury oder eines Schiedsrichters 
sind hiervon ausgenommen. Deren Entscheidungen sind nur mit der Berufung 
anfechtbar, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 
 
Nicht zulässig sind Proteste gegen: 
1. die Zeitnahme (Zeitmessung) – soweit diese durch vom DMSB lizenzierte 

Zeitnahme-Kommissare/Zeitnehmer erfolgte –  
2. die Entscheidungen von Sachrichtern (ausgenommen im Falle eines vom 

Sachrichter begangenen Regelverstoßes)  
3. Entscheidungen des Start- und Zielrichters  
4. sowie Sammelproteste, diese werden von den Sportkommissaren kostenpflichtig 

zurückgewiesen    
 

Ein Sammelprotest liegt vor, wenn: 
– mehrere Bewerber einen Protest gemeinsam unterzeichnen und einreichen 
– ein Bewerber einen Protest für oder gegen mehrere Fahrzeuge oder Teilnehmer 

einlegt, auch wenn es sich hierbei um die gleiche Begründung handelt 
– ein Protest mit mehreren unterschiedlichen Sachverhalten begründet wird. Ein 

technischer Protest darf jedoch mehrere Einzelpositionen (Fahrzeugteile) 
umfassen. 

 
(2) Das Protestrecht der Teilnehmer beginnt mit ihrer Anwesenheit bei der 
Dokumenten-prüfung und endet (unabhängig von einem evtl. vorzeitigen Ausfall oder 
Ausschluss) mit dem Ablauf der entsprechenden Protestfrist. Ein einmal eingereichter 
Protest kann ganz oder teilweise bis zu Beginn der Beweisaufnahme 
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zurückgenommen werden, wobei grundsätzlich die Protestgebühr verfallen ist und die 
entstandenen Kosten dem Protestführer angelastet werden. Mit Zustimmung des 
Protestbetroffenen und der Sportkommissare, Schiedsrichter oder Jury kann ein 
Protest auch nach Beginn der Beweisaufnahme noch zurückgenommen werden. 
 
(3) Soweit die Sportgesetze, Verfahrensordnungen oder Reglements der FIM / FIM-
Europe anzuwenden sind, gelten deren Bestimmungen zur Zulässigkeit eines 
Protestes und zum Protestverfahren insgesamt. 
 

 
Art. 152 Einreichung des Protestes  

Jeder Protest muss schriftlich eingereicht werden und von einer Protestgebühr 
(gemäß DMSB-Gebührenliste, weißer Teil) begleitet sein, deren Höhe alljährlich vom 
DMSB (oder von der FIM / FIM-Europe für ihre Meisterschaften, Cups, Trophies oder 
Challenges) festgelgt wird. Entgegengenommene Protestgebühren sind dem 
Protestführer zu quittieren. 
Diese Gebühr kann nur erstattet werden, wenn der Protest als begründet anerkannt 
wird. 
Der Protestgegenstand muss eindeutig erkennbar sein und der Protestgrund ist 
konkret anzugeben. 

 
Art. 153 Adressat des Protestes 

Proteste, die sich auf Vorkommnisse bei einer Veranstaltung beziehen, sind schriftlich 
an die Sportkommissare/den Schiedsrichter/ die Jury zu richten. Sie können direkt 
oder dem Renn- bzw. Fahrtleiter sowie dem Sekretär der Veranstaltung zur 
Weiterleitung übergeben werden. Datum und Uhrzeit der Entgegennahme eines 
Protestes ist in Gegenwart des Protestführers auf dem Protestschreiben zu 
vermerken.  

 
Art. 154 Kostenpauschale 

Richtet sich der Protest gegen die Technik des Motorrades und werden dadurch 
Montagearbeiten erforderlich, so werden die Technischen Kommissare eine 
Kostenpauschale, aufbauend auf den nachstehenden Regelungen dafür festsetzen, 
die der Protestführer vor Durchführung der technischen  Untersuchung zu hinterlegen 
hat. Für die Hinterlegung dieser Kostenpauschale muss dem Protestführer nach 
Bekanntgabe der Höhe der Pauschale eine Zahlungsfrist von mindestens 30 Minuten 
eingeräumt werden. 
Diese sich unter Beachtung dieses Artikels ergebenden Montagekosten sind vom 
Protestunterlegenen zu tragen. 
Im Falle eines Kraftstoffprotestes ist die Analysekostenpauschale (gemäß DMSB-
Gebührenliste, weißer Teil) vom Protestführer zu hinterlegen.  
Die Einzahlung der Kostenpauschale sowie deren Auszahlung oder Rückzahlung ist 
durch entsprechende Quittungen zu belegen. 
Die anfallende Kostenpauschale ist von den Technischen Kommissaren unter 
Beachtung nachstehender Festlegungen zu errechnen und auf dem DMSB-Formblatt 
den Sportkommissaren mitzuteilen: 
1. Kosten pro Montagestunde = EUR 50 (Kosten für Verbrauchs- oder 

Verschleißmaterial (z. B. Dichtungen, Öl etc.) sind hiermit ebenfalls 
abgegolten). 

  2. Montagezeiten   Demontage  Ein- und  
    und Montage Ausbau 

Zweitaktmotoren    Std.  Std. 
Einzylinder luftgekühlt   2  3  
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Einzylinder wassergekühlt   3  4  
Mehrzylinder mit einzelnen 
Zylinderköpfen luftgekühlt   3  4  
Mehrzylinder luftgekühlt mit 
durchgehenden Zyl.-Köpfen 4  4  
Mehrzylinder wassergekühlt 5  5 
 
Viertaktmotoren    Std.  Std. 
Einzylinder ohv 
(ausgen. Bahnmotoren)   6  4 
Einzylinder ohc  
(ausgen. Bahnmotoren)   8  4 
Mehrzylinder mit einzelnen 
Zylinderköpfen ohv   6  4 
Zweizylinder ohc    8  5 
Dreizylinder ohc    9  5 
Vierzylinder ohc    10  5 
Sechszylinder ohc   11  5 
Bahnmotoren (inkl. Schüler- 
klassen im Bahnsport)   2  1 
 
Weitergehende Kosten, gleich welcher Art, werden nicht erstattet. Zeitüber- oder 
unterschreitungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Kostenrechnung der Technischen.Kommissare sowie die entsprechenden Ein- und 
Auszahlungsbelege (ggf. Kopien) sind den Protestunterlagen beizufügen. 
 

Art. 155 Ergebnisse, Protest 
(1) Das vorläufige Ergebnis wird nach Beendigung des jeweiligen Wettbewerbs 
veröffentlicht. 
Das Ergebnis ist nach Ablauf der Protest- und ggf. Berufungsfrist verbindlich. 
Wird während einer Veranstaltung ein Dopingkontrollverfahren durchgeführt, ein 
Protest oder eine Berufung eingelegt, bleibt das Ergebnis bis zum Abschluss des 
gesamten Verfahrens vorläufig.  
Der DMSB informiert den Veranstalter über das Ergebnis und den Abschluss des 
Verfahrens. 
 
(2) Werden die Ergebnisse den Teilnehmern per Post zugesandt, endet die 
Protestfrist am 7. Tag, 24.00 Uhr, nach dem Versand der Ergebnisse. Der 
Poststempel (nicht Freistempler) ist maßgebend. 
 
(3) In Fällen, in denen aufgrund eines offensichtlichen Versehens oder Irrtums nach 
Aushang der offiziellen Ergebnisse sich die Notwendigkeit zu nachträglichen 
Änderung ergibt, sind nur die Sportkommissare berechtigt, die Ergebnisse korrigieren 
zu lassen. 
Die korrigierten Ergebnisse sind zu veröffentlichen oder zu versenden. Werden die 
Ergebnisse den Teilnehmern zugesandt gelten die Fristen gem. Abs.2. 
Die Notwendigkeit der Maßnahme/n ist/sind gegenüber dem DMSB zu begründen.  

 
Art. 156 Protestfristen 

Ein Protest gegen die Zulassung eines genannten Fahrers, Beifahrers, Bewerbers 
oder Motorrades muss vor Beginn des offiziellen Trainings, ein Protest gegen eine 
Entscheidung der Technischen Abnahme muss von dem davon Betroffenen 
spätestens 30 Minuten nach Bekanntgabe schriftlich eingelegt werden. 
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Alle anderen Proteste müssen spätestens 30 Minuten nach Aushang des 
Ergebnisses des jeweiligen Wettbewerbs /der betreffenden Klasse eingelegt werden. 
 
Besondere Fristenregelungen gehen diesen Festlegungen vor. 

 
Art. 157 Protestentscheidung 

Die Sportkommissare/die Jury /die Schiedsrichter sind für die Entscheidung eines 
Protestes zuständig. 

 
Art. 158 Protestverfahren 

Der Protestführer und die von einem Protest betroffene(/n) Person/(en) sind 
vorzuladen.  Bei Minderjährigen muss mindestens (je) ein Erziehungsberechtigter 
oder eine von dem Erziehungsberechtigten bevollmächtigte Person mit anwesend 
sein. Die Anhörung des Protestführers und jede von dem Protest betroffene Person, 
soll so bald als möglich nach der Einreichung des Protestes erfolgen. Sie sind 
getrennt zu hören und haben das Recht Zeugen zu benennen. Erscheinen eine oder 
beide Protestparteien oder Zeugen nicht, kann das Urteil in Abwesenheit gefällt 
werden  
Wenn das Urteil nicht unmittelbar nach der Vernehmung der Betroffenen verkündet 
werden kann, müssen Letztere von Ort und Stunde der Urteilsverkündung schriftlich 
in Kenntnis gesetzt werden.   
Die Entscheidung der Sportkommissare ist mit Begründung schriftlich niederzulegen 
und den Beteiligten nach Verkündung zu übergeben bzw. per Übergabe-Einschreiben 
zu übersenden. 

 
Art. 159 Zurückhaltung von Preisen 

Ehren-, Sach- oder Geldpreise, der Fahrer, die von dem Ausgang des 
Protestverfahrens betroffen sind, sind bis zur endgültigen Entscheidung des 
Protestes zurückzuhalten. 

 
Art. 160 Urteil 

Alle Beteiligten müssen sich der Entscheidung der Sportkommissare, der 
Schiedsrichter oder der Jury unterwerfen. 
Das Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln bleibt hiervon unberührt. 
Die Sportkommissare, die Schiedsrichter und die Jury haben das Recht, ihre Urteile 
unter Namensnennung der betroffenen Personen bei der Veranstaltung zu 
veröffentlichen bzw. veröffentlichen zu lassen. 

 
Art. 161 Protestgebühr und Kosten 

Der im Protest Unterlegene hat grundsätzlich die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
Im Falle der Zurückweisung verfällt grundsätzlich die eingezahlte Gebühr.  
Ergibt sich außerdem, dass der Protestführer aus böser Absicht gehandelt hat, so 
kann eine der im Sportgesetz vorgesehenen Strafen ausgesprochen werden. 

 
Art. 162  Verbot der Wiederholung eines Wettbewerbs 

Wegen eines Protestes darf grundsätzlich kein Wettbewerb wiederholt werden. 
 
 
Art. 163 Recht auf Berufung bei internationalen Veranstaltungen 

Für eine Berufung gegen Disziplinarmaßnahmen der FIM gelten folgende Regularien: 
– Gegen Entscheidungen der Internationalen Jury bzw. des Schiedsrichters bei 

internationalen Veranstaltungen, mit Ausnahme von FIM-Meisterschaften, wird in 
erster Instanz Berufung beim DMSB-Berufungsgericht eingelegt. 
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– Gegen eine Entscheidung des DMSB wird Berufung beim CDI eingelegt, dessen 
Urteil bindend ist. 

– Gegen die Entscheidungen der Internationalen Jury bzw. des Schiedsrichters bei 
Veranstaltungen, die zu FIM-Meisterschaften zählen oder gegen die 
Entscheidungen des DMSB-Berufungsgerichts wird Berufung beim CDI eingelegt. 

– Gegen eine Entscheidung des CDI wird Berufung beim TIA eingelegt. 
Die Entscheidungen des TIA oder des CDI sind endgültig, es sei denn, dass eine der 
von dem Fall betroffenen Parteien neue Dokumente oder Beweise vorbringen, die zum 
Zeitpunkt der ersten Verhandlung nicht berücksichtigt werden konnten, jedoch das 
Urteil hätten beeinflussen können. 
Das TIA ist die letzte Instanz für Berufungen gegen alle vom CDI getroffenen 
Entscheidungen. Zusätzlich zu den bei der Rechtsprechung des CDI möglichen 
Strafen kann es eine Disqualifikation verfügen. 
Das TIA ist ferner befugt, in allen Angelegenheiten, die nicht im Zuständigkeitsbereich 
der Internationalen Jury bzw. des CDI liegen oder in allen disziplinarischen 
Angelegenheiten, die ihm vom Management Council oder der Generalversammlung 
vorgelegt werden, ein endgültiges Urteil zu fällen. 
Er ist des weiteren autorisiert, Berufungen gegen Entscheidungen der Kommissionen 
und des Management Councils zu verhandeln. 
Das Berufungsverfahren vor dem CDI und TAI regelt die Disziplinar- und 
Schiedsgerichtsordnung der FIM. 
Straf-, Protest- und Berufungsverfahren betreffend FIM-Meisterschaftsläufe, FIM-
Preiswettbewerbe oder internationale Veranstaltungen werden durch das FIM-
Sportgesetz, die Disziplinar- und Schiedsgerichtsordnung der FIM und auch die 
Reglements für bestimmte Disziplinen geregelt. Soweit nicht abweichend, können 
ergänzend die Bestimmungen des DMSB in seinem Zuständigkeitsbereich 
herangezogen werden.  

  
Art. 164 Recht auf Berufung FIM-Europe  

Für Berufungen gegen Disziplinar-Maßnahmen der FIM-Europe gelten folgende 
Regularien: 
– Gegen die Entscheidung der FIM-Europe-Jury oder Schiedsrichter bei einer 

internationalen Veranstaltung mit Ausnahme von FIM-Europe Meisterschaften oder 
Cup-Läufen ist die erste Instanz das DMSB-Berufungsgericht. 

– Gegen eine Entscheidung des DMSB an die FIM-Europe Disziplinar-Kommission, 
deren Entscheidung endgültig ist. 

– Gegen die Entscheidung der FIM-Europe-Jury oder Schiedsrichter in 
Veranstaltungen, die für die FIM-Europe Meisterschaft oder Cups gewertet werden, 
an die FIM-Europe Disziplinar-Kommission. 

– Gegen die Entscheidung der FIM-Europe Disziplinar-Kommission an das 
Berufungsgericht. 

Die Entscheidungen der FIM-Europe Disziplinar-Kommission oder des 
Berufungsgerichts sind endgültig, es sei denn, einer der Verfahrensbeteiligten kann 
neue Dokumente oder Beweise vorlegen, die bei der ursprünglichen Anhörung nicht 
berücksichtigt werden konnten und die auf das Urteil Einfluss haben könnten. 
In solchen Fällen wird das Berufungsgericht bzw. die Disziplinar-Kommission 
entscheiden, ob eine neue Anhörung notwendig ist. Bejahendenfalls wird das Gericht 
alle Dokumente an den FIM-Europe Generalsekretär senden mit dem Ziel, eine neue 
Anhörung festzusetzen und die Angelegenheit zu verfolgen. 
Soweit die FIM-Europe die Straf-, Protest- und Berufungsverfahren für ihren 
Zuständigkeitsbereich geregelt hat, gelten deren Gesetze, Verfahrensordnungen und 
Reglements. Soweit nicht abweichend, können ergänzend die Bestimmungen des 
DMSB in seinem Zuständigkeitsbereich herangezogen werden. 




